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ler die Glutamate ihren Gewürzen
beigemischt. Doch die Kundschaft
wurde allmählich gesundheitsbe-
wusster, die Angst vor Unverträg-
lichkeiten und Allergien ließ mehr
und mehr Käufer vor künstlichen
Zusatzstoffen zurückschrecken.
„DieMeinungen der Fachleute über
Glutamate gehen allerdings ausei-
nander“, weiß natürlich auch Alles.
„Glutamate sind in vielen Lebens-

mitteln bereits natürlicherweise
enthalten“, meint dazu Aleksander
Szumilas, Pressesprecher des Baye-
rischen Landesamts für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit in
Erlangen.

Das Hinzufügen sei deshalb bis
zu einer Menge von zehn Gramm
pro Kilogramm erlaubt. Hinweise
auf gesundheitliche Schädigungen
hätten wissenschaftlich bisher
nicht bestätigt werden können.
„Überempfindlichkeitsreaktionen
können jedochnachAufnahmegro-
ßerMengen bei einzelnen Personen
auftreten.“

Dies will auch der Bad Kissinger
Innungsmeister Robert Schmitt
nicht ausschließen. Doch zur
grundsätzlichenVerdammung aller
Geschmacksverstärker sieht er kei-
nerlei Grund. In seiner Innung sind
beide Lager vertreten – manche
Mitgliedsbetriebe arbeiten mit, an-
dere ohne Geschmacksverstärker.
Den neuen Verein zur Verteidigung
eines fränkischen Wurst-Reinheits-
gebots hält Schmitt dennoch für „ei-
ne gute Sache“. Aber, so der In-

nungsmeister weiter: „Produkte
mit Geschmacksverstärkern sind
keinesfalls schlechter als ohne.“
Viel wichtiger für die fränkische
Wurst sei doch die Qualität des ver-
wendeten Fleischs. Für Metzger-
meisterMarkusAlles und seineVer-
einsmitglieder ist das selbst aufer-
legte Reinheitsgebot für fränkische
Fleischwaren allerdings längst
überfällig. Die täglich eintreffen-
den Mitgliedsanträge seit Bekannt-
werdenderVereinsgründung schei-
nen dies zu bestätigen. „Sogar in
unserer fränkischen Bratwurst ist
doch bei manchen Metzgern schon
Glutamat enthalten“, ist Genießer
Kilian Moritz frustriert. Das vom
Verein bereits beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt angemeldete
Warenzeichen (Grafik: Barbara
Müller-Schleich, Hergolshausen)
soll deshalb allen Mitgliedern auch
alsQualitätssiegel dienen. | afz 1/2017

Kontakt: Markus Alles, An der Klos-
termauer 14, 97705 Burkardroth-
Frauenroth, 09734 53 46,
Email: metzgerei-alles@web.de
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Z
wanzigMetzger aus Fran-
ken gründeten Anfang
Dezember letzten Jahres
den Verein „Fränkisches
Wurst-Reinheitsgebot

e.V.“ und sagten damit der Verwen-
dung künstlicher Geschmacksver-
stärker sowie der industriellen
Massenproduktion den Qualitäts-
kampf an. Initiator ist der im Land-
kreis Bad Kissingen geborene Fein-
schmecker Kilian Moritz (51), Pro-
fessor für Journalismus und Me-
dien an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Würz-
burg-Schweinfurt. Erster Vorsit-
zender des derzeit 20 Mitglieder
zählenden Vereins istMetzgermeis-
ter Markus Alles (31) aus Burkard-
roth-Frauenroth (Landkreis Bad
Kissingen).

Der Zweck des Vereins ist - ge-
mäß Satzung - die Förderung aller
fränkischer Fleischwaren, die ohne
Geschmacksverstärker wie Mono-
natriumglutamat (E 621) herge-
stellt und vertriebenwerden. „Nach
500 Jahren Reinheitsgebot für Bier
war es endlich an der Zeit, auch für
handgemachte fränkische Fleisch-
waren ein deutliches Zeichen zu
setzen“, erklärt Moritz seine Idee
zur Vereinsgründung. Recht
schnell war es ihm gelungen, die
Metzgermeister seiner Heimat für
die Idee zu begeistern.

Vereinsmitglied dürfen nur
handwerkliche Betriebe wie Metz-
ger, Wursthersteller und Gastrono-
men werden, die ausschließlich
Fleischwaren ohne Geschmacks-
verstärker zum Kauf anbieten oder
verarbeiten. Lediglich zugekaufte
Produkte regional geschützterMar-
ken wie Schwarzwälder und Serra-
no-Schinken oder ähnliche Produk-
te sind als Ausnahmen erlaubt. Auf
die dort enthaltenen Geschmacks-
verstärkermuss dann allerdings für
den Kunden leicht erkennbar hin-
gewiesen werden.

Auch Gewürzhersteller sind im
neuen Verein willkommen, wenn
ihre Erzeugnisse zum Würzen von
Fleischwaren keine Geschmacks-
verstärker enthalten. „Erst seit et-
wa fünf Jahren gibt es ein größeres
Sortiment solcher reinen Gewürze
und Mischungen“, erinnert sich
MetzgerAlles an seineBerufsanfän-
ge. Früher hatten schon dieHerstel-

Qualität statt Kunstaroma
und Massenware
Fränkische Metzgermeis-
ter setzen Zeichen für
handgemachte Fleisch-
waren ohne Geschmacks-
verstärker

1 Medienrummel in der Wurstküche: Metzgermeister Markus Alles beim Interview mit überregionalen
TV-Sendern. 2 Der Metzgermeister aus Burkardroth produziert seine Fleischwaren ohne Zusatz von
Geschmacksverstärkern. 3 Das von Barbara Müller-Schleich entworfene Warenzeichen wurde von Markus
Alles (links) und Kilian Moritz (rechts) vom Verein bereits beim Deutschen Patent- und Markenamt
angemeldet. Es soll allen Mitgliedern als Qualitätssiegel dienen. Fotos: svd
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» Nach 500 Jahren
Reinheitsgebot für
Bier war es Zeit,
für handgemachte
fränkische
Fleischwaren ein
deutliches
Zeichen zu
setzen.«

Kilian Moritz, Initiator des Vereins

VORAUSSETZUNGEN

Der Verein „Fränkisches Wurst-
Reinheitsgebot e.V.“ hat sein Logo
bereits beim Deutschen Marken-
und Patentamt in München als
Warenzeichen angemeldet.

Der Zusammenschluss zu einer
Schutzgemeinschaft ist die Voraus-
setzung dafür, das europäische
Siegel für den Schutz und die
Vermarktung eines regionalen
Produktes zu nutzen oder den
Schutz zu beantragen.

Die Stationen für den Schutz
1. Gründung einer Schutzgemein-
schaft
2. Beschreibung der Spezifikation
(charakteristische Merkmale des
Erzeugnisses, geografisches Gebiet
und spezielles Herstellungsver-
fahren)
3. Antrag auf Eintragung beim
Deutschen Patent- und Markenamt
(DMPA)
4. Anhörungsverfahren durch das
DPMA mit anschließender Ver-
öffentlichung
5. Übergabe des sogenannten
„einzigen Dokuments“ an die EU
6. In der EU-Datenbank wird der
Antrag mit dem Status „Antrag
eingereicht“ aufgenommen
7. Nach einer Prüfung wird die
Spezifikation im Europäischen
Amtsblatt veröffentlicht. In der
Datenbank wird der Status in
„veröffentlicht“ geändert. Dadurch
erhalten diejenigen mit berechtig-
tem Interesse eine Einspruchsfrist
innerhalb von sechs Monaten
8. Erfolgt kein berechtigter Ein-
spruch, wird die Eintragung der
Spezialität im Amtsblatt veröffent-
licht und der Status in der EU-
Datenbank auf „registriert“ gesetzt.
Der Spezialität wird das betreffen-
de EU-Gütezeichen zugeordnet
9. Die geschützte Bezeichnung der
Spezialität darf nur noch von
Unternehmen verwendet werden,
die an einem Kontrollsystem teil-
nehmen und die Spezifikation
erfüllen.

Beispiele für Schutzgemeinschaften
Schutzgemeinschaft Kölner Wurst-
spezialitäten (Flönz), Die Aachener
Stadtfleischer (Puttes, Weihnachts-
leberwurst), Westfälische Schin-
ken- und Wurstspezialitäten (West-
fälischer Knochenschinken),
Schutzgemeinschaft Schwarz-
wälder Schinkenhersteller, Schutz-
gemeinschaft Pommersche Fleisch-
und Wurstwaren (Fleischblut-,
Leber-, Schlackwurst), Schutz-
gemeinschaft Münchner Weiß-
wurst, Schutzgemeinschaft Deut-
sche Teewurst, Schutzgemeinschaft
Göttinger Wurstwaren (Feldkieker,
Stracke), Schutzgemeinschaft
Schleswig-Holsteinischer Schin-
kenhersteller, Förderverein Nord-
hessische Ahle Wurscht, Schutz-
gemeinschaft Nürnberger Brat-
wurst

Spezialitäten
schützen

Verein initiiert
Reinheitsgebot für

fränkische Wurst
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